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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!  
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Mein letzter Wille …..“ - - gesetzlich richtig dokumentiert 

Mittwoch, 14. November 2018 – 19.00 Uhr – Söding, Festsaal der Gemeinde 
Die Ortsgruppen Mooskirchen und Söding des Steirischen Seniorenbundes laden zu dieser Informationsveranstal-

tung mit Notarin Dr. Elisabeth Winkelbauer-Hohenberg (Notariat in Köflach) herzlich ein.  

Zum Thema: an wen wird nach dem Ableben das Haus, eine Wohnung, alles Hab und Gut gehen: Wie soll man 

  richtig seine Wünsche dokumentieren, wie ein Testament richtig und rechtsgültig abfassen. 
Antwort auf diese Fragen erhalten Sie an diesem Abend oder bei monatlicher Notarsprechstunde in der Gemeinde. 

 

 Donnerstag, 8. November 2018 Donnerstag, 
 

08.  
November 2018 
• 10.00 bis 15.00 Uhr   

• Wirtschaftshof 
Alte Poststraße 8 
 

SILOBALLEN-FOLIEN   
(gereinigt) 
ohne Netze und/oder ohne Bänder 
(keine Kunstdünger-, Fahrsilo-  oder an-

dere Kunststoff-Folien oder –säcke) 

werden zur kostenlosen Entsorgung 

beim Wirtschaftshof entgegengenom-

men. 
 

Alle Landwirte ersuchen wir, die Sortie-
rung und Trennung ordnungsgemäß 

vorzunehmen – unter diesem Gesichts-

punkt kann die kostenlose Entgegen-

nahme und Entsorgung erfolgen. 

Unsere Mitarbeiter sind beauftragt, jede 

nicht „sortenreine Folien-Anlieferung“ 

abzuweisen! 

 

„ServusTV“ – 07.12.2018 
21.00 Uhr, Sondersendung zum Thema 

„Schnaps brennen“. Mit besonderen 

Beitragen aus der Mooskirchner Fein-

destillerie Hochstrasser 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Feindestillerie Hochstrasser 
„Steirisches Landeswappen“ 

 

Groß ist bei Familie Hochstrasser natürlich die Freude über 

die vor Tagen durch Landeshauptmann Hermann Schüt-

zenhöfer verliehene hohe Auszeichnung. 
 

 
 

Wir werten das auch als Anerkennung für Mooskirchen; 

für die hier tätigen, tüchtigen und erfolgreichen Unterneh-
mer, für alle unsere Betriebe, BewohnerInnen, Vereine 

und Organisationen. 

Herzliche Glückwünsche. 
DANKE für langjährig vorbildliche Arbeit; viel Erfolg weiter-

hin. 

Schülereinschreibung administrativ (ohne Kind) 
Dienstag, 11. Dezember 2018, 17.00 h 

 

Grabenreinigung; Astpflege 
Im Bereich Stögersdorf wollen wir in den nächsten Wo-

chen Gräben, die in unserer Verantwortung liegen, säu-
bern. 

Waldbesitzer sind nach wie vor säumig, die in Fahrbahnen 
ragenden Äste bzw. Gehölze ordnungsgemäß zu entfer-
nen.  
In einigen Bereichen, die auch vom Schulbus benützt wer-
den müssen, erfolgt die Entfernung zur Gefahrenvermei-

dung in nächster Zeit. Unsere  ÖVP-ÖAAB-Ortsgruppe wird 

in Anerkennung der Dienste, die unsere Landwirte bei lau-

fenden Aktionen (Alteisen, Fetzenmarkt) mit Traktoren 

und Maschinen kostenlos leisten, einen Beitrag für Ast-

schneidearbeiten an einem Tag übernehmen. Vielen Dank. 

Unsere Arbeiten schieben das Material in die Wälder. 

 

Firmvorbereitung 
Geburtsjahrgänge bis August 2005 
Alle Firmkandidaten unserer Pfarre melden sich  

bitte persönlich an: 
 

• Mittwoch, 7. November 2018 

• Donnerstag, 8. November 2018 

• jeweils  16.00 bis 18.00 Uhr 

• Pfarramt Mooskirchen   
 

Mitzubringen ist bitte die Geburtsurkunde und – so-

ferne vorhanden – der TAUFSCHEIN. 

Gemeinsamer Gottesdienst mit anschließender Einteilung 

Sonntag, 25.11.2018, 10h, Pfarrkirche 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Baubewilligung – Baufreistellung – Fertigstellungsmeldung 
Wieder einmal sehen wir uns veranlasst, hinzuweisen, dass der Gesetzgeber – hier das Land Steiermark – bei bzw. für 

Baumaßnahmen eine verpflichtende Kontaktnahme mit der Baubehörde (1. Instanz ist immer der Bürgermeister) vorge-

sehen hat. 
 

Baumaßnahmen – ist Bewilligung erforderlich oder Freistellung möglich? 
Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen (es genügt eine schriftliche Mitteilung und Skizze für bewilligungsfreie Vor-

haben), gilt grundsätzlich Bewilligungspflicht oder kann es sich um sogenannte Anzeigepflichtige Bauvorhaben handeln. 

Immer aber sind Einreichpläne, Baubeschreibung, bestimmte erforderliche Gutachten für Oberflächen- und Dachwässer-

Entsorgung, für die Bodenbeschaffenheit, für Hochwasser- oder Lärmfreistellung usw. beizubringen. 

Um allen Bauherren den Weg zur Bewilligung rasch zu ebnen, bieten wir monatlich – jeweils am ersten Dienstag, morgens 

um 8.00h, eine Planbesprechung in Anwesenheit von Bauherren und Planer an. Diese Möglichkeit wird nicht nur gerne 

genützt, sie ermöglicht noch vor der endgültigen Einreichung eine Durchsicht aller Unterlagen auf Vollständigkeit und 

garantiert danach ein zügiges Bewilligungs- bzw. Freistellungsverfahren. 
 

Bewilligung vorhanden:  Baubeginn melden, Bauführer bekanntgeben 

Liegen Bewilligung bzw. Freistellung rechtskräftig vor, hat der Bauführer (ist das für die Ausführung des Vorhabens ver-

antwortliche, konzessionierte Bau-Holzbau-Unternehmen) den Baubeginn der Baubehörde schriftlich zu nennen, die Bau-

plakette zu besorgen und sich der Baubehörde gegenüber entsprechend auszuweisen. 
 

Rohbaubestätigung 
Wenn alle Arbeiten im Rohbau fertiggestellt sind, hat der Bauführer unaufgefordert die im Baugesetz normierte Rohbau-

Bescheinigung der Baubehörde zu übermitteln. 
 

Fertigstellung des Bauwerkes – Mitteilung an die Baubehörde mit Bestätigungen 

Hierzu hat der Gesetzgeber festgelegt, dass der Bauherr nach Vollendung von bewilligten, baufreigestellten Vorhaben 

und größeren Renovierungen und vor deren Benützung der Baubehörde die Fertigstellung anzuzeigen hat (der dazu 

erforderliche Vordruck steht auf unserer Homepage unter www.mooskirchen.at/Bürgerservice/Bauwesen als Word-Do-

kument jederzeit zur Verfügung). 

Dieser Fertigstellungsanzeige sind eine Bescheinigung des Bauführers, der Überprüfungsbefund des Rauchfangkehrer-

meisters bei Anlagen mit Rauch- und Abgasfängen, ein Überprüfungsbefund eines befugten Elektrotechnikers über die 

vorschriftsmäßige Elektroinstallation und gegebenenfalls weitere Bescheinigungen, sowie hinsichtlich Hauskanalanlage 

eine Dichtheitsbescheinigung beizufügen. 
Wesentlich dazu auch die Ausführungen in § 38, Abs. 3, wonach bauliche Anlagen vor Erstattung der Fertigstellungsan-
zeige bzw. vor Erteilung einer Benützungsbewilligung (wenn Bescheinigungen nicht vorgelegt werden können) nicht be-
nützt werden dürfen. 
Im Zusammenhang mit der Überprüfung von Bauakten stellten unsere MitarbeiterInnen fest, dass diese Fertigstellungs-

meldungen dort und da nicht vorliegen, obwohl seit der Erteilung der Baubewilligung oder der Baufreistellung etliche Jahre 

vergangen sind. In einigen Fällen vermuten wir, dass bauliche Anlagen benützt werden, obwohl diese Mitteilungen bei uns 

nicht vorliegen. Deshalb haben wir zur Vorlage höflich, mit Hinweis auf die Verpflichtung, eingeladen oder um Mitteilung 

gebeten, in welcher Weise die Bewilligung genützt wurde. In sehr vielen Fällen wurden uns die erforderlichen Unterlagen 

innerhalb kurzer Zeit übermittelt. 

Leider aber haben sich einige Bewohner auf unser Schreiben in einer Art „gemeldet“, die unsere Mitarbeiterinnen nicht 
verdient haben. Wir bedauern ein derartiges Verhalten sehr und weisen ausdrücklich hin, dass die gesamte Verantwor-

tung bei dem / den Bauherrn/en liegt. Die von uns gewählte Vorgangsweise stellt ein Entgegenkommen dar, weil wir 

an raschen und endgültigen Erledigungen im Interesse des/der Bauherrn/en interessiert sind. 

Wir laden alle Betroffenen ein, der Verpflichtung so rasch als möglich nach zu kommen. Vielen Dank. 
 

Hausnummer – Orientierungsbezeichnung 

Dazu § 7 Baugesetz 1995 in der geltenden Fassung – Abs. 3: „Der Eigentümer eines Gebäudes ist verpflichtet, eine von der 

Gemeinde bestimmte Orientierungsnummer an der von ihr bezeichneten Stelle anzubringen und zu erhalten“. Wir stellen 

diese Nummer einmalig kostenlos zur Verfügung und montieren durch unsere Mitarbeiter selbstverständlich auch.  
 

Die hier angeführten gesetzlichen Bestimmungen sind im gesamten Bundesland Steiermark in gleicher Weise rechts-
verbindlich. Sie stellen, um bestimmten uns zugekommenen Bemerkungen zu begegnen, keine Besonderheit in unserer 
Gemeinde oder gar eine Spitzfindigkeit dar.                   DANKE für Beachtung und Kenntnisnahme obiger Ausführungen. 
 
 Informationsabend für Eltern der VOLKSSCHÜLER – 4. Klasse 

Dienstag, 27. November 2018, 19.00 h, Neue Mittelschule 
 

Die SchülerInnen besichtigen bzw. lernen die NMS an diesem Tag am Vor-

mittag kennen. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samstag, 10. November 2018 
19.30 Uhr – Turnhalle Mooskirchen 

 

Raiffeisen-Weltspartage  

 
 

 

Männerballett Söding 
Kartenvorverkauf – 11.11.2018, 11.11 h 
 

Grippe-Impfaktion 
BH Voitsberg 
 

Folgende Termine stehen 
zur Verfügung; Ihre Anmel-
dung ist erforderlich: 

Di., 06.11.    11.00-12.00 h 

Do., 09.11.   11.00-12.00 h 

Di., 13.11.     13.30-15.00 h 

Do., 22.11.    11.00-12.00 h 

Di., 27.11.     13.30-15.00 h 
 

Anmeldung:  
Sanitätsreferat, Zimmer 5 

Voitsberg, Schillerstr. 10 
 

Kosten:   €  11,00 
(Impfstoff Vaxigrip Tetra und 

Impfkostenbeitrag) 

Mitgebrachte Impfstoffe 

dürfen aus rechtlichen 

Gründen nicht verabreicht 

werden 

 


